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BETREFF IFG-Antrag - Bußgeldbescheid gegen 1&1 Telecom GmbH [#185064] 

. Sehr geehrter Herr █████ , 

auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz ergeht folgender 

BESCHEID 

1.  Ich lehne den Antrag ab. 

2.  Gebührenwerden nicht erhoben. 

Begründung: ' 

I. 

Mit Schreiben vom 21:  April2020 beantragten Sie nach § 1 Abs. 1lnformationsfreiheitsge - 
setz (IFG) Zugang zu dem : Bq~geldöescheid gegen 1&1 Telecom GmbH in'  dem Verfahren, 

t~ . 

aufwelches sich die Pressemitte ilung vorn 09.12.2019 
(https ://www .bfdi.bund.de /DE/ I nfothek /Pressem ittei lu ngen /20 19/30_BfD IverhOfoC30f0A4ng 
tGeldbuOfoC30f09Fe1u1.html) 
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Seite2vo n3 bezieht, insbesondere d'iejuristische Begründung des Bescheides, soweit 
dies rechtlich möglich sei. 

Zugang zu den von Ihnen begehrten amtlichen Informationen kann hier nicht im Wege 
eines Antrages nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gewährt werden, da im Rah- 

.  men eines Verfahrens wegen eines Verstoß .es nach Art. 83 Abs. 4 bis 6 der Verordnung (EU) 
2016/679 gem. §41 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die Vorschriften des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) entsprechend gelten. 

Gemäß § 1 Abs. 31FG gehen Regelungen in anderen Rechtsvorschr iften mit Ausnahme des 
§ 29 VwVfG und § 25 SGB X dem allgemeinen Informationszugangsanspruch nach dem IFG 
vor. 

Das spezielle Akteneinsichtsrecht des OWiG stellt hier eine -solche vorrangige Regelung dar. 
§ 46 Abs. 1 und § 49b OWiG i.V.m. § 475 StPO stellt eine abschließende Bestimmung dar , 
die die Anwendbarkeit des IFG beim Zugang zu Verfahrensakten im OWiG-Verfahren aus- 
schließt, vgl. Schoch, IFG, 2. Aufl., § 1 Rn. 350. 

DerVorgang wurde von hier an die Staatsanwaltschaft Bonn abgegeben. Entsprechend 
wäre ein Antrag auf Akteneinsicht auch dort zu stellen. 

II. 

Es handelt sich um eine ablehnende Entscheidung, so dass Gebühren nicht erhoben wer- 
den. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Bonn erhoben 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

█████

43004/2020 



DER BUNDESBEAUFTRAGTE 

FßR DEN DATENSCHUTZ Ur\)D 

DIE INFORMATIONSFREIHEIT 

Postfach 1468 53004 Bonn II 
Deutsche Post Q' 
FRANKIT 0,80 EUR 
20.05.20 1 D 1500Ü2A6 

\\\\\ \\\\ \ \\\ \\\\\\\\\\\ \ \\\ 
700.356. 447 

GOGREEN, I i  OP .::1- _ :7 ~1J 5::i V "F£~nooo II 
Klim aneutraler Vers and II  9005:771707845 9482010000000 I! 
mit der Deutschen Post. █ ! 

~  ▊▊▊▊ Ä▊▊ ▊▊▊▊▊▊

II ▊▊▊ä▊▊▊▊ §▊▊ ▊▊▊▊▊

I I. 11 ▊▊▊▊ ▊▊▊▊▊
i ö II 


